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Le Conseil fédéral serait fort reconnaissant au Gouvernement de la République 
de vouloir bien lui faciliter l’étude de la question en lui faisant connaître le nombre 
des prisonniers qu’il y aurait éventuellement lieu d’interner, ce nombre étant 
calculé sur la base de trois enfants et d’une captivité de dix-huit mois.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Proposition du Chef du Département politique, A. Hoffmann

Verständigung mit Deutschland betreffend Warenaustausch 

Streng vertraulich Bern, 7. September 1916

Wir beehren uns, Ihnen beigelegt die Vorlagen zu einer Verständigung betref
fend den Ausfuhrverkehr mit Deutschland zu unterbreiten, wie sie aus den Ver
handlungen der beidseitigen Delegierten hervorgegangen sind.

Wir bemerken zur Erläuterung folgendes:
1. Die Grundlage der Verständigung bildet ein Abkommen laut welchem bei

derseits Ausfuhrbewilligungen für eigene Produkte und Fabrikate erteilt werden, 
soweit die Waren nicht durch eigene zwingende Landesbedürfnisse oder durch be
stehende vertragliche Verpflichtungen in Anspruch genommen werden. Unter den 
«bestehenden vertraglichen Verpflichtungen» sind unsere Bindungen gegenüber 
den Entente-Staaten auf Grund der S.S.S.-Vorschriften verstanden. Wir können 
also zu nichts verpflichtet werden, was uns in Widerspruch mit diesen Vorschrif
ten setzt. Leitendes Prinzip ist somit: jeder der beiden Staaten gibt das und soviel 
davon, als er kann und darf.

Von den von Deutschland zu liefernden Waren werden in diesem für die Veröf
fentlichung bestimmten Abkommen zwei Kategorien, Kohlen und Eisen, beson
ders erwähnt. Die Kohlen sind uns in einer Quantität von 253000 Tonnen monat
lich und in den in Anlage 5 aufgeführten Qualitäten zu liefern. Es soll noch ver
sucht werden, statt der vorgesehenen 10000 Tonnen Braunkohlenbriketts 12000 
zu erhalten. Die Bedarfszusammenstellung ist das Resultat von Verhandlungen 
mit den verschiedenen Interessentengruppen.

Eisen und Stahl ist uns in den zur Deckung des schweizerischen Bedarfs erfor
derlichen Mengen zugesichert, und zwar werden diese von einer zu gründenden 
schweizerischen Zentralstelle für Metalle, deren Statuten und Geschäftsregle
m ent2 in Anlagen 6 und 7 aufgeführt sind, ermittelt und von dieser Zentralstelle 
die Verteilung besorgt.

1. Reproduit en annexe.
2. Non reproduit. Cf. E 2001 (B) 1, 93.

dodis.ch/43487dodis.ch/43487

http://dodis.ch/43487
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/43487


7 S E P T E M B R E  1916 401

In § 3 ist, und zwar auf schweizerischen Vorschlag, ein Sicherheitsventil geöff
net für den Fall, dass, wie es in der Vergangenheit geschehen, durch militärisches 
Dazwischentreten oder aus ändern Gründen die Sendungen deutscher Waren ver
zögert oder diese zurückgehalten werden sollten. In einem solchen Falle werden 
wir von Rechts wegen entsprechende Massnahmen treffen können, ohne dass des
wegen der Vorwurf der Repressalie oder des Vertragsbruches erhoben werden 
könnte.

In § 4 ist die Frage erledigt, die die grössten Schwierigkeiten geboten hat: die 
Behandlung der für deutsche Rechnung in der Schweiz lagernden Bannwaren. Be
kanntlich ist in der deutschen Note vom 8. Juni l.J .3 deren Herausgabe verlangt 
worden und haben wir uns ohne Erfolg bemüht, in Paris die gänzliche oder teil
weise Freigabe dieser Lager zu erwirken. Die deutsche Regierung hat nicht 
ausdrücklich auf das Begehren um Ausfuhrbewilligung verzichtet, und sie hat, 
um ihren Rückzug zu decken, alle Anstrengungen gemacht, wenigstens die Fort
dauer der Verhandlungen über diesen Punkt zu behaupten. Wir haben das abge
lehnt und uns darauf beschränkt, eine möglichst schonende Form für die Verwei
gerung der Ausfuhrbewilligungen zu wählen und im übrigen auf die Beschlagnah
me, Requisition oder Expropriation dieser Waren zu verzichten, sowie zu erklä
ren, dass sie bei endgültiger Einstellung der Feindseligkeiten ohne eine besondere 
Gegenleistung herausgegeben werden.

§ 5 hängt mit der wichtigen Frage zusammen, welche Bedingungen an die Ver
wendung der eingeführten deutschen Waren geknüpft werden. Im allgemeinen 
steht Deutschland auf dem Standpunkt, dass sie nicht zu «Kriegsmaterial» ver
wendet oder als solches ausgeführt werden dürfen. Was nun aber «Kriegsm ate
rial» ist, war bisher sehr schwierig zu entscheiden und wurde von Fall zu Fall von 
den deutschen Organen sehr willkürlich bestimmt. Die Entscheidung wird nun 
einer schweizerischen Ausfuhrkommission übertragen, deren Zusammensetzung 
und Funktionen in Anlagen 3 und 4 umschrieben werden. Die Kommission ist die 
genaue Parallele der für aus oder durch Entente-Länder eingeführte Waren rück
sichtlich der Ausfuhr nach den Zentralmächten eingesetzten, aus je einem Vertre
ter der Handelsabteilung, des Volkswirtschaftsdepartements und des Kompensa
tionsbureaus und zwei Vertretern der S.S.S. gebildeten Ausfuhrkommission. Wir 
verweisen dabei auf die Umschreibung des Begriffs «Kriegsmaterial» in Anlage 3 
Ziffer 1 und auf den wichtigen Grundsatz in Ziffer 8 daselbst, wonach mit A us
nahme von Waffen, Munition, Munitionsbestandteilen, Pulver und Sprengstoffe 
die Benützung deutscher Kohlen zur Herstellung der Produkte kein Grund ist, die 
Wiederausfuhr Letzterer nach den Entente-Staaten zu untersagen. Dam it wird 
den Missbräuchen, die zur Zeit mit deutschen «schwarzen Listen» getrieben wer
den, entgegengetreten. Dass die schweizerischen Betriebe, die für die Entente 
Waffen, Munition, Pulver oder Sprengstoffe fabrizieren, das nicht mit deutscher 
Kohle tun dürfen, daran wird niemand Anstoss nehmen können.

In § 6 werden die früheren Absprachen aufgehoben und uns gleichzeitig für die

3 , C f.rf 186.
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in der Note vom 8. Juni l.J. geltend gemachte Kompensationsschuld von I 6 V2 

Millionen, welche Schuld durch Vorleistungen Deutschlands, hauptsächlich auch 
für Heeresbedürfnisse entstanden war, per Saldo quittiert.

Nach § 7 ist das ganze Abkommen gültig bis 1. April 1917 abgeschlossen. Es 
ist verstanden, dass es auf 1. August rückbezogen werden soll, so dass also die für 
August entfallende Kohlenrate tunlichst nachgeliefert werden soll.

Es ist vorgesehen, dass dieses «Abkommen über den Ausfuhrverkehr» veröf
fentlicht werden soll; ebenso wird der Inhalt von Anlage 3, «Zusammensetzung 
und Funktionen der Kommission für Ausfuhr von Kriegsmaterial», in der Haupt
sache veröffentlicht werden können.

2. Strikte konfidentiell hat dagegen die Note4 zu bleiben, durch welche einzelne 
Bestimmungen des Abkommens näher präzisiert und ausgeführt werden, ebenso 
die Anlagen, auf welche in dieser Note verwiesen wird. Es gilt dies namentlich 
von den beidseits zugesicherten Warenmengen, die aus inner- und ausserpoliti- 
schen Gründen nicht in die Öffentlichkeit dringen dürfen.

Wir bemerken über diese Note und die zugehörigen Anlagen folgendes:
a) In Anlagen 1 und 2 werden die Mengen der wichtigsten Waren angegeben, 

deren Lieferung beidseitig zugesichert wird.
Unserseits handelt es sich in der Hauptsache um Agrarprodukte, deren Aus

fuhr dem Volkswirtschaftsdepartement untersteht; die Mengen sind unter genaue
sten Berechnungen des Inlandkonsums und der Produktionsfähigkeit festgestellt 
worden.

Zum Kapitel Heeresbedarf bemerken wir, dass zunächst der sog. laufende Hee
resbedarf im Betrage von Fr. 1 730000 zuzüglich 4000 Tonnen Walzstahl und 
1700 Tonnen Pressstahl im Werte von Fr. 2 700000 laut Liste I freigegeben wur
de, sodann wurde die Lieferung des von der Kriegstechnischen Abteilung weiter 
verlangten Kriegsmaterials im Betrage von F r .7198000 zuzüglich weiterer 
36000 Schuss Munition laut Liste II zugesagt, und endlich ist in den Verhandlun
gen auch die Lieferung von 36 weiteren Haubitzen samt zugehöriger Munition 
laut Liste III grundsätzlich in Aussicht gestellt worden, sobald einmal die ge
genwärtig überaus dringenden anderweitigen Bedürfnisse des Deutschen Reiches 
und seiner Bundesgenossen befriedigt sein werden.

b) In Ziffer 3 der Note wird vorgesehen, dass die Schweiz die Ausfuhr von 
Schrott (Alteisen) nur insoweit zulassen wird, als hierüber eine Verständigung mit 
der Kaiserlichem Gesandtschaft erzielt wird. Diese Bestimmung geht zu weit, 
wenn unter «Schrott» nicht nur das bei der Verarbeitung des Eisens abfallende 
Eisen, sondern Alteisen in jeder Form und ohne Rücksicht auf die Provenienz 
und den Zeitpunkt der Einfuhr in die Schweiz (vor oder nach dem Kriege) ver
standen wird. Damit wäre uns der Export jeglichen Alteisens nach Italien ver
unmöglicht, während wir durch das italienische Austauschabkommen vom 7. Mai 
1915 gehalten sind, solches nach Italien auszuführen.

In diesem Punkte muss also bei der Genehmigung des Abkommens unserer
seits ein Vorbehalt gemacht werden.

4. Non reproduit. Cf. EVD KW Zentrale 1914-1918/5 +  6.
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c) In Ziffer 5 haben wir vorgesehen, dass für Keks, Zwieback, Kinder- und 
Suppenmehl ausschliesslich Mehle schweizerischer Provenienz verwendet werden. 
Es ist aber möglich, dass man uns trotzdem von seiten der Entente Schwierigkei
ten machen oder das Kontingent kürzen könnte. Für diesen Fall müssen wir die 
Lieferung dieser Artikel einstellen können, ohne dass Deutschland deswegen Ge- 
genmassregeln treffen dürfte.

d) In Ziffer 10 und dem zugehörigen Sonderabkommen über Hüttenalumi
nium, Aluminiumlegierungen und Produkte des elektrischen Ofens sowie elektri
sche Energie verpflichtet sich der Bundesrat:

1. Zur Erteilung von Ausfuhrbewilligungen für Hüttenaluminium, das mit deut
schem Rohmaterial von Neuhausen und Gebr. Giulini hergestellt wird, wogegen 
bis 20% für den eignen Bedarf zurückgehalten werden können,

2. zur analogen Regelung der Ausfuhr von Silico- und Ferro-Aluminium.
3. zur Reservierung von Karbid und aller sonstigen Produkte des elektrischen 

Ofens, die von einem in Anlage 8 aufgeführten Konsortium von Privatfirmen er
zeugt werden, wogegen bis zu 20% für eigenen Bedarf und für Luxemburg 
zurückgehalten werden können;

4. zum Schutze der laufenden Verträge über Ausfuhr elektrischer Energie nach 
Deutschland und allfälliger weiterer im Rahmen der derzeitig bestehenden gesetz
lichen Vorschriften zu Stande kommender privater Verträge.

e) Voraussetzung für das Zustandekommen der Verständigung ist eine Verein
barung mit schweizerischen Banken über eine Kreditbewilligung von 50 Millio
nen Franken an deutsche Banken, mit Rückdiskontierung der schweizerischen 
Nationalbank. Hierüber haben Verhandlungen mit der Generaldirektion und dem 
Ausschuss der Nationalbank stattgefunden, und erstere hat am 1. ds.M ts. be
schlossen, den bereits auf Grund einer Verständigung mit französischen Bank
instituten den schweizerischen Banken gewährten Diskontokredit für fremde 
Tratten, die zur Bezahlung in der Schweiz getätigter Warenkäufe Verwendung fin
den sollen, von 50 Millionen auf 100 Millionen zu erhöhen.

f) In Ziffer 12 wird eine Vereinbarung zwischen der badischen Staatsbahn und 
den Bundesbahnen Vorbehalten, zufolge welcher aus deutschem Besitz das zum 
Schmieren von Lokomotiven und Wagen erforderliche Öl verwendet werden 
kann, das notwendig ist für den Transport von Eisen und Kohlen aus zu bestim
menden Zentralpunkten nach der Schweiz und die entsprechenden Leerzüge.

g) In Ziffer 14 wurde eine Garantie dafür geschaffen, dass nicht, wie es in 
Deutschland wiederholt geschehen, seitens der Behörden ohne jede Voranzeige 
und ohne Respektierung der abgeschlossenen Verträge in die Preisabreden der 
privaten Verkäufer eingegriffen werden darf.

Die übrigen Bestimmungen dieses Anhanges zum Abkommen, der Gegenstand 
des Notenwechsels bilden würde, scheinen uns einer näheren Erklärung nicht zu 
bedürfen.

Wir erachten die Verständigung im allgemeinen als befriedigend. Mit dem Sy
stem der Einzelaufrechnungen wird gebrochen; jeder der beiden Kontrahenten 
gibt, was er entbehren kann, wobei freilich für die wichtigsten Warenkategorien 
bestimmte Quantitäten in Aussicht genommen werden. Es darf erwartet werden,
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dass bei legaler Durchführung ohne allzu drückende Opfer unsererseits eine 
wesentliche Erleichterung der Volksernährung, eine ausreichende Befriedigung 
der Bedürfnisse unserer Landwirtschaft sowie von Industrie und Gewerbe und 
eine befriedigende Deckung des Heeresbedarfs bis zum 1. April nächsten Jahres 
möglich sein werden. Wir sind dabei auf unsere eigenen Füsse gestellt und es wer
den uns keine Zumutungen gemacht, die mit den gegenüber der Entente einge
gangenen Verpflichtungen im Widerspruch stehen. Endlich werden wir auch von 
einer sehr bedeutenden Kompensationsschuld befreit, die zum mindesten vom  
moralischen Standpunkte aus lästig und nicht unbedenklich war.

Wir stellen den Antrag, der Bundesrat möge grundsätzlich der vorgeschlagenen 
Verständigung mit der deutschen Regierung die Genehmigung erteilen, unter 
gleichzeitiger Ermächtigung der zuständigen Departemente, bezüglich einzelner 
Detailpunkte Vorbehalte geltend zu m achen5.

5. Cette proposition a été acceptée par le Conseil fédéral dans sa séance du 29 septembre 1916. 
Cf .E  1004 1, 263, n° 2071.

A N N E X E  

E 2001 (B) 1,93 

A b k o m m e n  m it  D e u t s c h l a n d  ü b e r  d e n  A u s f u h r v e r k e h r

Bern, 2. September 1916

Das von beiden Regierungen genehmigte Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland 
über den Ausfuhrverkehr lautet wie folgt:

§ 1. Es werden beiderseits Ausfuhrbewilligungen im Rahmen der zu vereinbarenden Austausch
mengen für eigene Produkte und Fabrikate erteilt, soweit die Waren nicht durch eigene zwingende 
Landesbedürfnisse oder durch bestehende vertragliche Verpflichtungen in Anspruch genommen 
werden.

§ 2. Die von Deutschland zu liefernde Kohlenmenge wird 253 000 Tonnen monatlich betragen. 
An Eisen und Stahl wird Deutschland die zur Deckung des schweizerischen Bedarfs erforderlichen 
Mengen freigeben. Die hierfür benötigten Mengen, Arten und Sorten sind von der zu gründenden 
schweizerischen Zentralstelle für die Eisenversorgung zu ermitteln.

§ 3. Die beiden vertragschliessenden Teile sichern sich möglichst rasche und reibungsfreie Erledi
gung bei Erteilung der Ausfuhrbewilligungen zu. Sollte durch Verzögerung eine Stockung in der 
Ausfuhr eintreten, so ist der dadurch betroffene Vertragsteil berechtigt, seinerseits mit seinen Liefe
rungen nach vorgängiger Anzeige entsprechend zurückzuhalten.

§ 4. In bezug auf die laut Verzeichnis vom 1. September 1916 für deutsche Rechnung in der 
Schweiz lagernden Waren, für welche eine Ausfuhrbewilligung nicht erteilt werden kann, verpflich
tet sich die schweizerische Regierung, von einer Beschlagnahme, Requisition oder zwangsweisen Er
werbung Umgang zu nehmen.

Bei endgültiger Einstellung der Feindseligkeiten wird der deutsche Warenbesitz ohne Gegenlei
stung freigegeben werden.

§ 5. Die Schweiz wird die Prüfung der Gesuche um Ausfuhr von Kriegsmaterial, das mit deut
schen Erzeugnissen hergestellt ist, einer besondern schweizerischen Ausfuhrkommission übertragen.
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§ 6. Mit dem Abschluss gegenwärtiger Verständigung fallen alle früheren A bsprachen zwischen 
den Vertragsparteien über W arenaustausch, Einfuhr und Ausfuhr dahin.

Die durch den bisherigen W arenaustausch für die Schweiz erwachsene K om pensationsschuld gilt 
durch dieses Abkom m en als getilgt.

§ 7. Gegenwärtiges Übereinkommen wird mit Gültigkeit bis Ende April 1917 abgeschlossen.

Kohlenbedarf der Schweiz

Die im § 2 des Abkom m ens monatlich zu liefernde Kohlenmenge setzt sich wie folgt zusam m en:

Kohlen und Briketts Koks

28 000 Tonnen 22000 Tonnen Bundesbahnen
5 000 Tonnen 2 000 Tonnen Nebenbahnen

51 000 Tonnen Gaswerke
60000 Tonnen Koks, inbegriffen G askoks

10000 Tonnen Braunkohlenbriketts
75 000 Tonnen H ausbrand und Industrie

169000 Tonnen 84 000 Tonnen

zusammen 253000 Tonnen fossiler Brennstoff.

K o m m i s s i o n  f ü r  A u s f u h r  v o n  K r i e g s m a t e r i a l

1.

Alle deutschen Erzeugnisse, deren Ausfuhr nach der Schweiz gestattet worden ist, können in der 
Schweiz beliebig verwendet oder weiter ausgeführt werden, soweit dem nicht allfällige an die A us
fuhrbewilligung geknüpfte besondere Bedingungen entgegenstehen.

Kriegsmaterial, das aus D eutschland stammt, oder das ganz oder zum  Teil aus deutschem  M ate
rial hergestellt ist, darf nach den Deutschland feindlichen Staaten über die schweizerisch-französi
sche und schweizerisch-italienische Grenze nicht und nach neutralen Staaten nur mit Zustim m ung 
der Ausfuhrkomm ission ausgeführt werden.

Waffen, M unition oder Sprengstoffe, die in der Schweiz mit M aschinen deutscher H erkunft oder 
mit aus deutschem M aterial hergestellten M aschinen angefertigt worden sind, dürfen über die 
schweizerisch-französische und über die schweizerisch-italienische G renze nach den D eutschland 
feindlichen Staaten nicht ausgeführt werden, wenn die M aschinen oder zu ihrer Herstellung verwen
detes M aterial seit dem 1. A ugust 1916 in die Schweiz eingeführt worden sind, oder wenn der T reu
handstelle Zürich gegenüber eingegangene Verpflichtungen über die Verwendung der M aschinen 
oder des M aterials entgegenstehen. Nach dem neutralen A uslande dürfen unter den genannten Vor
aussetzungen hergestellte Waffen, M unition oder Sprengstoffe auf dem Wege über D eutschland 
feindliche Staaten nur mit Zustimm ung der Ausfuhrkomm ission ausgeführt werden. Als K riegsm a
terial wird in der H auptsache und in der Regel angesehen:

a. Waffen und Munition sowie deren Bestandteile, Sprengstoffe, Feldzeuggerät (z. B. Scheinwer
fer), Stacheldraht, Kriegsfahrzeuge, Teile von Kriegsschiffen, Eisenbahnm aterial und dgl.

b. Drehbänke, einschliesslich Revolverdrehbänke, Fräs-, Hobel-, Schleif-, und Bohrm aschinen, 
Scheren, Pressen und Stanzen, die zur Herstellung der unter a bezeichneten Gegenstände dienen.

2 .

Sämtliche Ausfuhrgesuche für Gegenstände, die irgendwie als Kriegsmaterial in Frage kom m en 
können und über die schweizerisch-französische oder die schweizerisch-italienische G renze aus
geführt werden sollen, werden an die Ausfuhrkommission verwiesen.
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3.

Die Ausfuhrkommission prüft, ob die Voraussetzungen der Ziffer 1 gegeben sind, und entscheidet, 
welche Waren ausser den in Ziffer 1, A bsatz 4, genannten als Kriegsmaterial zu gelten haben.

Sie kann Listen derjenigen Waren, welche grundsätzlich als Kriegsmaterial anzusehen sind, auf
stellen.

Soweit solche Listen nicht bestehen, entscheidet die Ausfuhrkomm ission von Fall zu Fall.

4.

Ausfuhrgesuche brauchen der Ausfuhrkomm ission nicht vorgelegt werden, wenn die darin be- 
zeichneten Waren auf einer Liste enthalten sind, die von der Kommission aufgestellt und fortgeführt 
wird.

5.

Die Ausfuhrkommission bedient sich für ihre Erm ittlungen der Treuhandstelle in Zürich bzw. 
ihrer Organe.

Die Organe der Treuhandstelle sind berechtigt, von dem Gesuchsteller alle Belege einzufordern, 
die zur Prüfung des Gesuches notwendig sind. Es steht ihnen zu diesem Zweck Einsichtnahme in die 
Geschäftsbücher sowie der Zutritt zu den Arbeits- und Betriebs-Räumlichkeiten des Gesuchstellers 
zu. Weigert sich der Gesuchsteller, diesen Anforderungen zu entsprechen, so gilt das Ausfuhrgesuch 
als zurückgezogen.

6 .

Es steht den Interessenten frei, Ausfuhrgesuche schon vor Ü bernahm e des Auftrags der A usfuhr
kommission einzureichen.

7.

Die Ausfuhrkommission besteht aus: 
einem Vertreter des Schweizerischen Politischen Departem ents, 
einem Vertreter des Schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements, 
einem Vertreter des Schweizerischen Zolldepartements und 
zwei Vertretern der Treuhandstelle Zürich.

8 .

Die Prüfung der Herkunft der zur Herstellung des Kriegsmaterials verwendeten Brennstoffe fällt 
nicht unter die Aufgaben der Ausfuhrkommission, sondern ist Sache der Zentralstelle für die 
Kohlenversorgung der Schweiz in Basel.

Jedoch dürfen Waffen und Munition sowie deren Bestandteile, Pulver und Sprengstoffe, zu deren 
Herstellung deutsche Brennstoffe verwendet worden sind, über die schweizerisch-französische und 
über die schweizerisch-italienische Grenze nach den Deutschland feindlichen Staaten nicht und 
nach den neutralen Staaten nur mit Zustim m ung der Ausfuhrkomm ission ausgeführt werden.

9.

Die Ausfuhrkomm ission kann ohne Einverständnis der Treuhandstelle Zürich Ausfuhrgesuchen 
nicht zustimmen.

Bei M einungsverschiedenheiten entscheidet der C hef des zuständigen Schweizerischen D eparte
ments. Er kann die Angelegenheit mit Rücksicht auf ihre grundsätzliche Bedeutung zum  Gegen
stand von Verhandlungen zwischen beiden Regierungen machen.

10 .

Die von der Kommission behandelten Ausfuhrgesuche erhalten einen dem Entscheid entspre
chenden Stempelaufdruck.
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11.

Unberührt bleiben die Vereinbarungen über die Kontrolle des Verbleibs und der Verwendung deut
scher Waren in der Schweiz durch die Treuhandstelle Zürich, das Schweizerische Gesundheitsamt, 
die Zentralstelle für die Kohlenversorgung der Schweiz in Basel sowie die Zentralstelle für die 
Eisenversorgung der Schweiz.

213
E 2001, Archiv-Nr. 776

Rapport du Conseilfédéral à l’Assemblée fédérale sur les pétitions 
à elle adressées tendant à hâter la conclusion de la paix

Copie Berne, 23 septembre 1916

Au cours de la dernière session, vous nous avez renvoyé pour rapport un cer
tain nombre de manifestations en faveur de la paix.

Une conférence de représentants des six Etats neutres, savoir le Danem ark, les 
Etats-Unis de l’Amérique du Nord, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse, 
qui s’est réunie à Stockholm, à l’instigation de M. Henri Ford, adresse aux gou
vernements et parlements de pays neutres la demande instante de prendre l’ini
tiative de la réunion d’une conférence officielle des neutres, à l’effet de hâter la con
clusion d’une paix fondée sur la justice et durable.

Une assemblée publique qui a eu lieu à la maison du peuple, à Lausanne, a 
remis à l’Assemblée fédérale la résolution suivante:

«Nous prions instamment l’Assemblée nationale et le Conseil fédéral suisses de 
faire tous les efforts qui leur seront possibles dans le but d’obtenir une conférence 
des Etats neutres, ou du moins de certains d’entre eux, afin:

a. d’offrir aux Puissances belligérantes, selon les articles 2 à 8 de la Convention 
du 29 juillet 1899, leurs bons offices pour une intervention médiatrice;

b. d’obtenir l’appel d ’une conférence générale des Etats, conférence ayant pour 
but la discussion d’une organisation légale internationale capable d’exiger la 
réglementation des questions litigieuses universelles dans les domaines territorial, 
économique et du droit des gens.»

Dans la lettre qui accompagnait cette résolution, M. A. Suter, conseiller com
munal à Lausanne, faisait expressément rem arquer qu’elle devait être considérée 
comme une pétition, dans le sens de l’article 57 de la Constitution fédérale.

La même résolution a été prise et portée à la connaissance du Conseil fédéral 
par de grandes assemblées populaires à Berne, Zurich, Bâle, Lucerne et Winter- 
thour, ainsi que par la Société suisse des libres chrétiens.

M. Charles-Conrad Wild, à St-Gall, a remis, «à l’intention du Conseil national 
ou du Conseil fédéral», une pétition appuyée de 1158 signatures, ainsi conçue:

«Le Conseil fédéral suisse est prié de prendre l’initiative de la convocation 
d’une commission de la paix dont les décisions n’auraient pas caractère obliga-
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